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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  
DER MORAWA-BERCHTOLD TRANSPORTE  GMBH,  FN 134011 A,  Version 01 vom 15.2.2017 
 
 
1.  ALLGEMEINE GRUNDLAGEN  
 
1.1.  Wir,  die Morawa-Berchtold Transporte GmbH,  FN 134011 a ( in der Folge auch:  wir) ,  arbeiten 

ausschl ießl ich auf Grundlage dieser „Al lgemeinen Geschäftsbedingungen“ in jeweils  geltender Fassung 

( in der Fo lge auch:  AGB) sowie der Al lgemeinen Österreichischen Spediteurbedingungen in jewei ls 

geltender Fassung  ( in der Folge auch: AÖSp).  Unsere AGB und die AÖSp l iegen bei  uns in unseren 

Geschäftsräumen zur E insichtnahme auf  und können auch auf  unserer Internetseite 

http://www.morawalogist ik.com/ eingesehen werden.  

 

1.2. Diese Bedingungen gelten zwingend und unabdingbar für unsere sämtlichen Tät igkeiten und 

Verr ichtungen ( insbesondere Spedit ions- ,  Fracht-,  Lager-,  Logistik- ,  Kommissions- und sonstige 

Geschäfte),  g leichgültig in welcher Form wir  beauftragt  werden.    

 

1.3.  Diese Bedingungen gelten zwingend und unabdingbar und uneingeschränkt  auch für unsere 

sämtl ichen Tätigkeiten und Verr ichtungen (gemäß 1.2.)  bei  Beauftragung mittels Internet über das auf  

unserer Homepage implementierte Auftragsporta l (in  der Folge auch kurz : ONLINE-AUFTRÄGE).  Der 

Auftraggeber hat uns vor Auftragsertei lung zu bestätigen,  dass er  unsere AGB welche im Auftragsportal 

abrufbar s ind,  gelesen und akzeptiert  hat; damit  gelten diese Bedingungen ausnahmslos vereinbart.  

ONLINE-AUFTRÄGE sind generel l  unwiderruf l ich.  

 

1.4.  E in Ausschluss unserer AGB, auch tei lweise,  ist  n icht  mögl ich und uns gegenüber in jedem Fall  

unwirksam. Wer mit  uns,  gleichgült ig in welcher Form,  auch onl ine,  in Rechtsbeziehungen treten wil l  

und/oder tr itt  und/oder uns beauftragt,  anerkennt damit,  unabhängig von einem nachfolgenden 

Vertragsabschluss,  ab diesem Zeitpunkt ausdrückl ich diese Al lgemeinen Grundlagen und unsere AGB 

sowie AÖSp in jewei ls  geltender Fassung;  dies auch für die Zukunft.  Diese genannten Bedingungen 

haben auch dann Gült igkeit,  wenn wir  uns auf  diese bei  Vertragsabschluss nicht  ausdrückl ich berufen 

so l lten. 

 

1.5.  Die Geltung von Bedingungen des Auftraggebers, wie Auftrags- oder Geschäftsbedingungen etc. 

wird ausdrückl ich ausgeschlossen. Ausgeschlossen ist  auch die Geltung der Bestimmungen von 

al lgemeinen /  besonderen Regelwerken (Gesetze,  Verordnungen etc. ),  welche von den Best immungen 

unserer AGB abweichen. Dieser ausnahmslose Ausschluss gi l t  auch dann, wenn wir Bedingungen des 

Auftraggebers oder Regelwerken bei  Auftragsertei lung nicht ausdrückl ich widersprechen.   

 

1.6.  Bei  zwingender Geltung der CMR sind die Best immungen unserer AGB, der AÖSp sowie der Gesetze 

in dem Umfang unwirksam, a ls  diese Gegenstände betreffen,  welche in den CMR geregelt  sind und den 

diesbezügl ichen Best immungen der CMR zuwiderlaufen.  Darüber hinaus haben die AGB,  die AÖSp und 

die gesetzl ichen Bestimmungen jedoch vol le Wirksamkeit.   

 

1.7.  So l lten einzelne Bestimmungen unserer AGB ganz oder tei lweise ungült ig sein, wird dadurch die 

Gült igkeit  der sonst igen  Bestimmungen der AGB nicht berührt.  E ine ungült ige Best immung ist durch 

eine gült ige Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaft l ichen Zweck der unwirksamen Best immung am 

nächsten kommt und unseren Interessen am ehesten entspricht. 
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1.8 .  Auf  unsere Rechtsbez iehungen und Verträge sind (unter Bedachtnahme auf 1.6.)  in nachfolgender, 

absteigender Reihenfolge anzuwenden:  

 

1. ) unser schrift l iches Offert  /  unsere schrift l iche Auftragsbestät igung  / unsere AGB  

2. ) d ie AÖSp 

3. ) supranationales Recht 

4. ) nat ionales Recht 

 

Im Fal le von Widersprüchen ist  die vorstehende Reihenfolge der Vertragsinhalte maßgebl ich.   

 

 

2.  AUFTRAGSGRUNDLAGEN 

 

2.1.  Unsere Angebote sind ausnahmslos freibleibend.  Für das Auftragsverhältnis  mit  uns und 

Kostenvereinbarungen ist  ledigl ich unsere schrift l iche Auftragsbestätigung verbindl ich.  Abänderungen 

oder Ergänzungen von Angeboten / Verträgen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit  ausnahmslos der 

Schriftform.  

 

2.2.  Mündliche,  telefonische,  oder uns sonst wie zugegangener Aufträge oder sonstige Mittei lungen, 

die von keiner Seite schrift l ich bestätigt  werden, ebenso Mittei lungen an Lager- ,  Fahr-  und 

Begleitpersonal,  Erfüllungsgehi l fen und sonstige Dritte s ind für  uns nicht bindend. Für deren Befolgung 

und Ausführung übernehmen wir  deshalb keine Gewähr.  Die Übergabe von Gütern und Schriftstücken 

irgendwelcher Art an unsere Arbeitnehmer oder an Erfül lungsgehi l fen,  derer wir uns zur Ausführung 

der uns ertei lten Aufträge bedienen,  erfo lgt  ausschl ießl ich auf Gefahr des Auftraggebers,  wenn sie 

nicht vorher mit  uns oder einem unserer bevol lmächtigten Angestel lten ausdrückl ich vereinbart  war.   

 

2.3.  Mangels ausreichender oder ausführbarer Weisung,  oder wenn eine Weisung nicht  in 

angemessener Zeit e ingeholt werden kann,  dürfen wir unter Wahrnehmung der Interessen des 

Auftraggebers nach unserem freien Ermessen handeln,  insbesondere Art,  Weg oder Mittel der 

Beförderung wählen. 

 

2.4.  Wir dürfen die Versendung des Gutes zusammen mit Gütern anderer Versender in Sammelladungen 

(oder auf  Sammelkonnossement) bewirken,  fa l ls  uns nicht das Gegentei l  ausdrückl ich schrift l ich 

vorgeschrieben ist.  Die Übergabe eines Stückgutfrachtbriefes ist kein gegentei l iger Auftrag.  

 

2.5.  Verladefristen,  L ieferfr isten,  Entladefr isten,  eine besondere Behandlung von Gütern,  eine 

best immte Reihenfolge in  der Zustel lung oder Abfert igung von Gütern gleicher Beförderungsart  werden 

ohne ausdrückl iche Vereinbarung und schrift l iche Bestät igung durch uns nicht gewährleistet.  Es ist  

nicht erforderl ich,  dass wir derartigen Vorgaben widersprechen. Im Zweifel  gi l t ledigl ich eine 

angemessene Beförderungsdauer geschuldet.  Die Bezeichnung als  Messe-  oder Marktgut bedingt  keine 

bevorzugte Abfertigung. Für nachträgl ich geänderte Fristen kann auch bei  deren Bestät igung durch uns 

keine Gewähr geleistet  werden.   

 

2.6.  Besondere Kennzeichnungen des Gutes als zerbrechl ich etc .  oder a l lgemeine Warnhinweise, wie 

„nicht  stürzen“,  „nicht  kippen“,  etc .  begründen keine besondere Behandlung des Gutes und keine 

weitergehende Haftung für diese besonderen Umstände,  es sei  denn,  eine besondere Behandlung des 

Gutes oder eine weitergehende Haftung daraus wäre mit  uns schrift l ich vereinbart  und im Frachtbrief 

eingetragen worden. 
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2.7.  Ereignisse,  die von uns nicht verschuldet s ind,  uns aber an der Erfül lung unserer Pf l ichten ganz 

oder tei lweise behindern,  ferner Streiks und Aussperrungen befreien uns für die Zeit  ihrer Dauer von 

unseren Verpf l ichtungen und Haftungen aus den von diesen Ereignissen berührten Aufträgen.  In  

so lchen Fäl len sind wir,  selbst  wenn eine feste Übernahme vereinbart ist,  berechtigt,  aber nicht 

verpf l ichtet,  vom Vertrag zurückzutreten,  auch wenn der Auftrag schon tei lweise ausgeführt  worden 

ist .  Dem Auftraggeber steht  in diesen Fäl len das gleiche Recht  zu,  wenn ihm die Fortsetzung des 

Vertrages bi l l igerweise nicht zugemutet  werden kann.  Treten wir oder der Auftraggeber nach den 

vorstehenden Bestimmungen zurück,  so behalten wir  unseren Anspruch wahlweise auf die vereinbarte 

oder angemessene Fracht  und sind uns darüber hinaus die entstandenen Kosten zu erstatten. 

 

 

3.   VON DER BEFÖRDERUNG AUSGESCHLOSSENE GÜTER 

 

3.1.  Grundsätz l ich von der Annahme und Beförderung ausgeschlossene sind insbesondere nachstehende 

Güter: 

3.1.1.  Güter,  d ie Nachtei le  für  Personen,  Tiere,  andere Güter,  Beförderungsmittel  oder sonst ige 

Gegenstände zur Folge haben könnten sind.   

3.1.2. Güter welche aufgrund ihrer natürl ichen Beschaffenheit  gänzl ichem oder tei lweisem Verlust oder 

Beschädigung,  insbesondere durch Bruch,  Rost , inneren Verderb,  Austrocknen,  Auslaufen, normalem 

Schwund oder E inwirkung von Ungeziefer oder Naget ieren ausgesetzt  s ind.   

3.1.3. Nicht transportsicher verpackte Güter. 

3.1.4. Güter mit  fehlender,  ungenügender oder unzulängl icher Nummerierung oder Bezeichnung. 

3.1.5. Güter,  deren Inhalt,  Beförderung oder Lagerung etc .  gegen ein gesetz l iches oder behördl iches 

Verbot verstoßen. 

3.1.6.  Güter, welche für ihre Beförderung,  Behandlung,  Verladung,  Stauung,  Entladung und Lagerung 

etc .  besondere Ausführung,  Handhabung und Eigenschaften,  besondere Transport-  oder Lademittel , 

besondere Verpackung, besondere Behandlung, besondere E inrichtungen (z .B.  für temperaturgeführtes 

Gut) ,  besondere Be- und Entladevorrichtungen,  besonderes Fachpersonal,  besondere 

Sicherheitsvorkehrungen oder Genehmigungen etc.  erfordern. 

3.1.7. Güter bei deren Beförderung mit dem Auftreten von Hindernissen zu rechnen ist. 

3.1.8. Güter, deren Beförderung gefahrgutrecht l ichen Vorschriften unterl iegen. 

3.1.9. Güter, mit  einem tatsächl ichen Wert  von mehr als  10.000,-  EURO brutto.  

3.1.10. Sendungen,  die Geld,  Wertgegenstände wie Edelmetal le,   Uhren,  Schmuck, Edelsteine etc .,  

Kunstgegenstände,  Ant iquitäten, sonstige Kostbarkeiten,  oder andere Zahlungsmittel,  Scheck-  oder 

Kreditkarten,  gült ige Briefmarken,  Wertpapiere jeder Art  enthalten.  

3.2.  Wir  s ind berecht igt ,  aber nicht  verpf l ichtet ,  Sendungen hinsicht l ich al lfäl l iger 

Beförderungsausschlüsse (siehe insbesondere 3.1.)  zu überprüfen,  und dazu auch zu öffnen.   

 

3.3.  Werden uns Sendungen mit  derartigen,  von der Annahme und Beförderung ausgeschlossenen, 

Gütern gem. Punkt 3.1.  ohne besonderen Hinweis auf  deren besondere Eigenschaften und ohne 

entsprechende Kennzeichnung übergeben,  s ind wir  berecht igt die Ausführung der Beförderung zu 

verweigern und das Gut sogleich auf  Kosten und Gefahr des Auftraggebers zu ent laden und einzulagern.  
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3.4.  Der Auftraggeber haftet  uns verschuldensunabhängig und betragl ich unbegrenzt für al le aus der 

Übergabe von so lchen Gütern entstehende Kosten und Schäden. Wir s ind dem Auftraggeber gegenüber 

von jeder Haftung und jedem Ersatz  für  Substanz-  und Verlustschäden an so lchen Gütern befreit.   

 

4.  VERTRAGSABSCHLUSS, ONLINE-AUFTRÄGE  

 

4.1.  An uns erteilte Aufträge,  gleichgült ig in welcher Form wir  beauftragt werden,  s ind für uns generel l  

unverbindl ich.  Die Gefahr des Zugehens eines Auftrages an uns, sowie, dass ein uns ertei lter Auftrag 

von uns nicht zur Ausführung übernommen wird,  l iegt al le ine beim Auftraggeber.  Wir  behalten uns vor 

und sind berecht igt,  uns ertei lte Aufträge vor deren Annahme zu jeder Zeit ohne Angabe von Gründen 

abzulehnen;  daraus tr i fft  uns keine Haftung. Für die Prüfung,  ob wir  einen uns ertei lten Auftrag zur 

Ausführung übernehmen,  sowie zu welchen Bedingungen,  ist  uns eine angemessene Zeit einzuräumen. 

Dies muss vom Auftraggeber bei  Auftragsertei lung an uns berücksichtigt werden.  Tr i fft  den 

Auftraggeber an der Nichtausführung des Auftrages ein Verschulden,  können wir den Ersatz  der Fracht  

und sämtl icher Schäden,  einschl ießl ich des entgangenen Gewinns,  begehren. Die Ausführung von 

Aufträgen,  gleichgült ig in welcher Form wir  beauftragt  wurden,  erfo lgt ausnahmslos unter 

Zugrundelegung unserer AGB sowie der AÖSp. 

 

4.2.  Vorgegebene Fr isten oder Termine etc.  (2.5.)  s ind für  uns ohne unsere ausdrückl iche schrift l iche 

Bestätigung unverbindl ich.  

 

4.3.  Damit  ein Vertragsverhältnis  aufgrund eines uns ertei lten Auftrages zustandekommt, bedarf  es der 

schrift l ichen Annahme des Auftrages durch unsere schrift l iche Auftragsbestätigung. Die in unserer 

Auftragsbestätigung angeführten Bedingungen legen den Inhalt  des Frachtvertrages fest und sind 

maßgebend für unsere Tät igkeiten und Verr ichtungen gemäß 1.2.  Sol lten diese von den Bedingungen 

des Auftrages abweichen, ist  d iesen unverzügl ich schrift l ich zu widersprechen, ansonsten gelten diese 

als  vereinbarter Vertragsinhalt .   

 

4.4.  Aufträge können aber in Ausnahmefäl len auch ohne schrift l iche Auftragsbestät igung dadurch 

angenommen werden, dass wir die Ausführung des Auftrages beginnen; der Auftrag gil t in diesem Fal l 

mit  dem Zeitpunkt  angenommen,  an dem unser Fahrzeug an der Ladestel le  zum Verladen gestel lt  wird.  

Uns vorgegebene Fr isten und Termine etc . (2.5.)  gelten diesfal ls nicht  vereinbart.  

 

4.5.  Für ONLINE-AUFTRÄGE und deren Annahme gelten dieselben Best immungen wie für  sonst ige 

Aufträge (4.1.  ff ) .  ONLINE-AUFTRÄGE sind generel l unwiderruf l ich.  Der Auftraggeber haftet uns für die 

Richtigkeit und Vollständigkeit  seiner Angaben im ONLINE-AUFTRAG.  

 

4.6.  Änderungen und Ergänzungen eines Vertrages mit  uns bedürfen zu ihrer Gültigkeit  und 

Rechtswirksamkeit unserer schrift l ichen Zust immung und unserer schrift l ichen Bestätigung. Unsere 

AGB sind ausnahmslos zwingend und unabänderl ich. 

 

4.7.  Fahrpersonal,  Lagerarbeiter, unsere Erfül lungsgehi l fen und sonst ige Dritte s ind von uns nicht 

bevol lmächtigt,  für uns rechtsverbindl iche Erklärungen abzugeben, Verpfl ichtungen oder vertragl iche 

Vereinbarungen einzugehen oder abzuändern. Erklärungen dieser Personen sind für  uns ohne unsere 

nachfolgende ausdrückl iche schrift l iche Bestätigung nicht  bindend.   
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5.  AUFTRAGSERTEILUNG,  

 

Der Absender hat uns bei Auftragsertei lung unaufgefordert al le  für  die Behandlung,  Beförderung etc.  

des Gutes erforderl ichen Auskünfte zu ertei len und uns dafür al le erforderl ichen Urkunden zur 

Verfügung zu stel len.  Wir s ind weder bei  Auftragsertei lung noch zu einem späteren Zeitpunkt 

verpf l ichtet zu prüfen,  ob diese Auskünfte und Urkunden r icht ig und vollständig sind.   

 

 

6.  FRACHTBRIEF,  BEGLEITPAPIERE, ABLIEFERNACHWEISE  

 

6.1.  Der Absender le istet Gewähr für  die r icht ige und vol lständige Ausfertigung des Frachtbriefes und 

dessen Inhalt.  Mit  seiner Unterschrift  unter dem CMR-Frachtbrief  bestät igt er,  dass die Angaben im 

Frachtbrief r icht ig und vol lständig s ind. Er hat  dem Frachtbrief sämtl iche Begleitpapiere und Urkunden 

beizugeben,  die für die vor der Abl ieferung des Gutes zu er ledigende Zol l -  oder sonst ige amtl iche 

Behandlung notwendig s ind,  bzw. uns diese zur Verfügung zu stel len und uns al le erforderlichen 

Auskünfte zu ertei len.  Wir s ind nicht verpf l ichtet zu prüfen, ob diese Auskünfte und Urkunden r ichtig 

und vol lständig s ind.  Für uns s ind die Angaben des Absenders verbindl ich.  

 

6.2.  Der Absender haftet uns für  al le  aus dem Fehlen,  der Unvol lständigkeit  oder Unrichtigkeit  der 

Urkunden und Angaben entstehende Kosten und Schäden. Wir s ind von jeder Haftung aus der  

Unvollständigkeit  oder Unrichtigkeit der Urkunden und Angaben des Absenders frei .   

 

6.3.  CMR-Frachtbriefe,  L ieferscheine, Abl ieferungsbelege oder sonstige Urkunden stel len wir unserem 

Auftraggeber ausnahmslos digital zur Verfügung. Werden so lche Urkunden bei uns im Original 

angefordert,  s ind wir berecht igt  die damit verbunden Kosten zusätz l ich in Rechnung zu stel len.   

 

 

7.  HAFTUNG, HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE,  HAFTUNGSBEGRENZUNGEN 

 

7.1.  Schaden im Sinne dieser AGB ist  der posit ive Schaden und entgangene Gewinn,  der Substanz-  und 

Verlustschaden,  der Schaden aus  Überschreitung der Lieferfrist  etc .  

 

7.2.  Soweit zulässig,  ist  unsere Haftung für Schäden,  unabhängig vom Grad des Verschuldens und aus 

welchem Rechtsgrund auch immer,  ausgeschlossen.   

 

7.3.  So l lte uns eine Haftung für Schäden treffen, ist  diese nach diesen AGB sowie den AÖSp begrenzt.  

Wir  haften grundsätz l ich nur,  wenn uns ein Verschulden tr i fft .  Unsere Haftung für  le icht fahrlässiges 

Verhalten ist ausgeschlossen.  Die Beweislast für sämtl iche haftungsbegründenden Tatsachen l iegt in 

al len Fäl len beim Geschädigten /  Anspruchstel ler.   

 

7.4.  Bei zwingender Geltung der CMR ist  unsere Haftung für Schäden in den dort  best immten Fäl len 

ausgeschlossen oder begrenzt .  Wir s ind demnach von jeder Haftung befreit,  wenn der Schaden durch 

Umstände verursacht wurde,  welche wir  nicht vermeiden und deren Folgen wir  nicht  abwenden 

konnten,  sowie, wenn der Schaden durch ein Verschulden des Verfügungsberechtigten,  eine nicht von 

uns verschuldete Weisung des Verfügungsberecht igten oder durch besondere Mängel des Gutes 

verursacht  wurde. Die Entschädigung darf  8,33 Rechnungseinheiten (SZR)  je  K ilogramm Rohgewicht 

nicht übersteigen.   
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7.5.  Überdies s ind wir  bei  zwingender Geltung der CMR von jeder Haftung befreit,  Schaden aus den mit 

einzelnen oder mehreren Umständen der fo lgenden Art  verbundenen besonderen Gefahren entstanden 

ist :   

7.5.1. Verwendung von offenen,  nicht mit Planen gedeckten Fahrzeugen,  wenn diese Verwendung 

ausdrückl ich vereinbart  worden ist ;  

7.5.2. Fehlen oder Mängel der Verpackung,  wenn die Güter ihrer Natur nach bei fehlender oder 

mangelhafter Verpackung Verlusten oder Beschädigungen ausgesetzt  s ind; 

7.5.3.  Behandlung,  Verladen,  Verstauen oder Ausladen des Gutes durch den Absender,  den Empfänger 

oder Dritte,  d ie für den Absender oder Empfänger handeln;  

7.5.4. natürl iche Beschaffenheit gewisser Güter,  derzufolge sie gänzlichem oder tei lweisem Verlust 

oder Beschädigung,  insbesondere durch Bruch, Rost ,  inneren Verderb,  Austrocknen,  Auslaufen,  

normalen Schwund oder Einwirkung von Ungez iefer oder Naget ieren,  ausgesetzt  s ind;  

7.5.5. ungenügende oder unzulängl iche Bezeichnung oder Nummerierung der Frachtstücke; 

7.5.6. Beförderung von lebenden T ieren. 

 

7.6.  I st e in Schaden bei einem Dritten,  etwa einem Frachtführer, Lagerhalter, Schif fer,  Zwischen- oder 

Unterspediteur, Versicherer,  einer E isenbahn oder Gütersammelstel le,  bei  Banken oder sonst igen an 

der Ausführung des Auftrages betei l igten Unternehmern entstanden,  so haften wir für  diese und deren 

Erfül lungshandlungen nicht.   Sofern nichts Gegentei l iges vereinbart  wurde,  ist  unsere Tätigkeit  mit  der 

Beauftragung des Erfül lungsgehi l fen abgeschlossen (§ 1313 ABGB, § 52 Abs. 1  AÖSp). 

 

7.7.   Dem Auftraggeber steht  es -  abgesehen von der Versicherungsmögl ichkeit  (s iehe §§ 35 ff .,  39 f f.  

AÖSp) - frei,  mit uns eine über die Höchsthaftung hinausgehende Haftung gegen besondere Vergütung 

zu vereinbaren.  E ine solche Vereinbarung bedarf  der Schriftform sowie des E intrags im Frachtbrief.  

 

7.8.  Für al le  unsere Tätigkeiten und Verr ichtungen,  gleichgült ig ob es sich um Spedit ions-,  Fracht-,  

Lager- ,  Logist ik-,  Kommissions-  oder sonst ige Geschäfte handelt ,  haften wir ausschl ießl ich auf 

Grundlage unserer AGB und auf Grundlage der AÖSp.  Haben wir aufgrund ausdrückl ichen oder 

vermuteten Auftrages die Spedit ionsversicherung (SVS / RVS  / LVS) gedeckt, oder auftragsgemäß eine 

andere Versicherung, so s ind wir von jeder durch diese Versicherungen gedeckten Schaden frei .  

Auf  ausdrückl ichen Wunsch treten wir unsere Ansprüche gegen den Versicherer ab.   

 

7.9.  Für Schäden aufgrund mangelhafter oder fehlender Schnittstel lendokumentat ionen tr if ft uns keine 

Haftung.   

 

 

 

8.  BESONDERE HAFTUNGSBEGRENZUNGEN UND HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE  

 

8.1.  Wir  haften insbesondere nicht: 

8.1.1.  für  Schäden,  insbesondere auch Beraubungsschäden,  an nicht oder mangelhaft  verpackten 

Gütern,  soweit nicht eine vorherige besondere schrift liche Vereinbarung über die Haftung erfo lgt  ist ;   
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8.1.2.  für  Güter, d ie nach den zur Anwendung kommenden Beförderungsbestimmungen als  unverpackt 

oder mangelhaft verpackt gelten;  diese gelten auch uns gegenüber als unverpackt oder mangelhaft 

verpackt;  

 

8 .1.3. für  äußerl ich erkennbare Schäden der Verpackung,  die sogleich oder später zutage treten;  diese 

dürfen wir  auf Kosten des Auftraggebers beseitigen lassen, wir  müssen dies aber nicht tun, wir 

übernehmen dadurch aber keine über die vorhergehenden Absätze hinausgehende Haftung;  

 

8.1.4. für  Schäden,  die durch Aufbewahrung im Freien entstehen, wenn solche Aufbewahrung 

vereinbart oder eine andere Aufbewahrung nach dem übl ichen Geschäftsbetr ieb oder nach den 

Umständen untunlich war;   

 

8 .1.5. für Schäden, die durch Diebstahl,   Erpressung oder Raub oder eine andere strafbare Handlung 

entstehen;   

 

8.1.6. für die unmittelbaren oder mittelbaren Folgen jedes sonstigen Ereignisses,  das wir nicht 

verschuldet haben (wie etwa höhere Gewalt,  Witterungseinf lüsse,  Schadhaftwerden irgendwelcher 

Geräte oder Leitungen,  E inwirkung anderer Güter, Beschädigungen durch T iere,  natürl iche Veränderung 

des Gutes,  Verzögerungen,  Lade-  Beförderungs- oder Entladehindernisse etc .) .  

8.2.  Bei al len Gütern,  deren Wert mehr a ls  € 29,06 für  das kg brutto beträgt,  sowie bei  Geld,  Urkunden 

und Wertzeichen haften wir  für jeden wie auch immer gearteten Schaden nur dann, wenn uns eine 

schrift l iche Wertangabe vom Auftraggeber so  rechtzeit ig zugegangen ist,  dass wir  unsererseits  in  der 

Lage waren, uns über Annahme oder Ablehnung des Auftrages und über die für  Empfangnahme, 

Verwahrung oder Versendung zu treffenden Vorsichtsmaßregeln schlüssig zu werden.  

 

8.3.  Die Übergabe einer Wertangabe an Lager-,  Fahr-  und Begleitpersonal  ist ohne rechtliche Wirkung, 

so lange sie nicht  in unseren Besitz oder eines unserer zur Empfangnahme ermächtigten kaufmännischen 

Angestel lten gelangt ist,  es sei  denn, dass eine andere Vereinbarung getroffen worden ist .  
 

8.4.  Wir  s ind zwar berecht igt,  aber nicht  verpf l ichtet ,  Ansprüche des Auftraggebers im Wege der 

Drittschadensl iquidation geltend zu machen. 

 

 

9.   REKLAMATION VON VERLUSTEN UND SCHÄDEN  

 

9.1.  Wir  s ind bei  Übernahme des Gutes nicht verpf l ichtet,  dessen Zustand und Verpackung und die 

Richtigkeit der Angaben im Frachtbrief über die Anzahl  der Frachtstücke und über ihre Zeichen und 

Nummern zu überprüfen.  Siehe dazu auch unten zu 14. und 15.   

 

9.2.  Der Empfänger ist  verpf l ichtet ,  bei Abl ieferung des Gutes,  dessen Zustand gemeinsam mit dem 

Fahrer (Frachtführer)  zu überprüfen.   

 

9.3.  Al le  Verluste und Schäden am Gut,  gleichgült ig ob diese äußerl ich erkennbar s ind oder nicht, 

müssen uns gegenüber Zug um Zug mit  der Übernahme des Gutes schrift l ich gerügt  werden.  Bei 

Nichteinhaltung dieser Rügeverpf l ichtung gelten Verluste und Schäden unwiderlegl ich erst nach der 

Abl ieferung entstanden und haften wir  für  diese nicht.   
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9.4.  Geht  uns eine Schadensmittei lung in  einem Zeitpunkt zu,  zu dem uns die Wahrung der Rechte gegen 

Dritte nicht mehr mögl ich ist ,  so s ind Ansprüche gegen uns jedenfal ls ausgeschlossen bzw. ist  uns der 

Anspruchstel ler  zum Ersatz  jeden Schadens verpf l ichtet .    

 

10.   ANGEBOTE, ENTGELTLICHKEIT, KOSTEN, FRACHT ETC.  

 

10.1.  Alle unsere Tätigkeiten und Verr ichtungen sind grundsätz l ich entgelt l ich.  Wir s ind berecht igt,  für 

al le  unsere Tät igkeiten und Verr ichtungen ein angemessenes Entgelt  zu verrechnen,  dies auch dann,  

wenn die Entgelt l ichkeit  nicht  ausdrückl ich vereinbart wurde.  Al le uns aus unseren Tät igkeiten und 

Verr ichtungen erwachsenen Kosten, Auslagen, Gebühren,  Zö lle etc . dürfen wir  in  vo l ler Höhe an 

unseren Auftraggeber weiter  verrechnen,  dieser hat uns von diesen unverzügl ich freizustel len. Die 

Mittei lung des Auftraggebers an uns,  dass ein Anderer für unsere Kosten etc .  zahlungspfl ichtig ist,  

berührt die Zahlungsverpf l ichtungen des  Auftraggebers uns gegenüber nicht,  dieser bleibt  uns in 

vol lem Umfang zahlungspfl icht ig.   

 

10.2.  Unser Kosten und Entgelte etc . (Fracht etc .)  verstehen sich ausnahmslos netto,  also exklusive der 

gesetz l ichen Mehrwertsteuer.   

 

10.3.  Unsere Angebote sind ausnahmslos freibleibend und gelten nur bei unverzügl icher Annahme zur 

sofortigen Ausführung des betreffenden Auftrages,  sowie, wenn bei  Ertei lung des Auftrages auf das 

Angebot ausdrückl ich schrift l ich Bezug genommen wird.  

 

10.4.  Kostenbekanntgaben,  welche von uns nicht  unverzügl ich ausdrückl ich schriftl ich bestät igt 

werden,  s ind für  uns nicht  verbindl ich.  Unsere Fahrer,  Erfül lungsgehi l fen oder sonstige Dritte s ind nicht 

bevol lmächtigt für uns Kosten zu vereinbaren oder Nachlässe zu gewähren.  

 

10.5.  Unsere Angebote und Vereinbarungen mit uns über Kosten (Fracht etc.)  und Leistungen beziehen 

sich stets nur auf  die namentl ich angeführten eigenen Leistungen und/oder namentl ich angeführten 

Leistungen Dritter und,  wenn nichts anderes schrift l ich vereinbart ist,  nur auf  Güter normalen Umfangs,  

normalen Gewichts und normaler Beschaffenheit ;  s ie setzen normale unveränderte 

Beförderungsverhältnisse, ungehinderte Verbindungswege, Mögl ichkeit  unmittelbarer sofortiger 

Weiterversendung sowie Weitergeltung der bisherigen Frachten,  Valutaverhältnisse und Tarife,  welche 

der Vereinbarung zugrunde lagen voraus.  Übl iche (Sonder-)  Gebühren und (Sonder-)  Auslagen können 

von uns jederzeit  e ingehoben werden,  auch wenn wir den Auftraggeber nicht darauf aufmerksam 

gemacht haben. 

 

10.6.  Die frei  vereinbarte Fracht  ist  auf  Basis  der mit  der vereinbarten Beförderung übl icherweise zu 

erwartenden Beförderungsdauer (einschl ießl ich der übl ichen Be-  und Entladezeiten)  kalkuliert .  Sofern 

nichts anderes vereinbart  ist ,  g i lt  die Fracht für  unsere vorhersehbare normale Beförderungsleistung 

für  dieses Gut auf  der vereinbarten Beförderungsstrecke für  die kalkul ierte Zeit .  Mit  der Fracht  werden 

nur unsere vereinbarten und voraussehbaren Leistungen abgegolten,  darüber hinaus keine weiteren 

Leistungen. Kommt es durch Verzögerungen aufgrund von Beförderungs-  oder Ablieferungshindernissen 

oder aus welchem sonst igen Anlass auch immer, oder aufgrund von Hindernissen zur Verlängerung der 

Inanspruchnahme des LKW’s, des Fahrpersonals,  unserer Betr iebsmittel und/oder s ind zusätz l ichen 

Leistungen durch uns oder unsere Erfül lungsgehi lfen zu erbringen oder laufen zusätz liche Kosten auf,  

s ind uns a l le Kosten,  jeder Schaden und der entgangene Gewinn zu ersetzen und als zusätz l iches Entgelt 

e in angemessenes Standgeld zu leisten. 
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11.  FÄLLIGKEIT  

 

11.1.  Unsere Rechnungen sind,  sofern kein anderes Zahlungsziel schrift l ich vereinbart ist ,  sofort zu 

begleichen.  Zahlungsverzug tr itt ,  ohne dass es einer Mahnung oder sonst iger Voraussetzungen bedarf,  

spätestens nach Ablauf  von fünf  Tagen nach Fä l l igkeit e in,  sofern er nicht  nach dem Gesetz schon vorher 

eingetreten ist . Im Fal le des Verzuges dürfen wir  die ortsübl ichen Spesen und Zinsen berechnen. 

Weitergehende gesetz liche Ansprüche bleiben unberührt . 

 

11.2.  Im Verzugsfa ll  s ind wir  berechtigt ,  Verzugszinsen gemäß dem Spedit ionstarif  für  Kaufmannsgüter 

in Höhe von 1,5 % pro Monat zu verrechnen.  Der Schuldner hat uns unsere Kosten für unsere eigenen 

Mahnungen in Höhe von zumindest  € 40,00 (§ 458 UGB) zu vergüten,  und uns sämtl iche notwendigen 

Kosten zweckentsprechender außergericht l icher Betreibungs-  oder E inbringungsmaßnahmen (wie: 

Gebühren eines von uns beauftragten Inkassoinst itutes gemäß BGBl.  Nr.  141/1996)  gemäß § 1333 ABGB 

und die Kosten der gerichtl ichen Forderungsbetreibung zu ersetzen.   

 

 

12.  BESTELLUNG VON SICHERHEITEN 

 

12.1.  Wir  s ind grundsätz l ich zu keiner Leistungserbringung ohne vorhergehende Bestel lung 

ausreichender Sicherheiten durch den Auftraggeber verpfl ichtet .  V ielmehr sind wir ausdrückl ich 

berecht igt,  vor oder auch nach Vertragsabschluss,  sowie zu jedem Zeitpunkt des Vertragsverhältnisses,  

jederzeit  d ie Bestel lung ausreichender Sicherheiten durch den Auftraggeber zu verlangen. 

 

12.2.  Nehmen wir  einen Auftrag an,  ohne ausreichende Sicherheiten zu verlangen,  bedeutet  dies keinen 

Verzicht  auf  unser Recht,  ausreichende Sicherheiten zu verlangen. Jede Leistungserbringung erfo lgt mit 

dem Vorbehalt des jederzeit igen Begehrens auf Bestel lung von Sicherheiten und/oder Leistung von 

Zahlung(en) .     

 

12.3.  Über unser jederzeit iges Verlangen ist  der Auftraggeber ist verpf l ichtet,  S icherheiten in der von 

uns geforderten Form und Höhe unverzügl ich zu bestel len.   

 

12.4.  Als  S icherheit  dürfen wir  auch die Bezahlung sämtl icher für  diesen Auftrag voraussichtl ich 

auf laufender Kosten,  zuzügl ich eines entsprechenden Risikoaufschlages, verlangen.  Wir s ind auch 

berecht igt,  die Bezahlung rückständiger Kosten,  Zinsen etc. ,  g leich welcher Höhe,  fordern.    

 

12.5.  B is zur Bestel lung der Sicherheiten und/oder der geforderten Zahlung(en)   dürfen wir  die 

Erbringung unserer Leistungen ablehnen,  aufschieben oder bereits  begonnene Leistungen 

unterbrechen. Daraus tr i fft  uns keine Haftung.  Wir geraten dadurch nicht in Verzug, sondern sind 

v ielmehr berechtigt,  fa l ls der Auftraggeber die Erbringung unserer Leistungen durch die Verzögerung 

der Zahlung oder die Bestel lung der Sicherheit  verzögert ,  d iesen in Verzug zu setzen und nach den 

gesetz l ichen Vorschriften zu verfahren,  und aus diesem Grund auch vom Vertrag zurück zu treten. Wir  

s ind in  diesem Fall  auch berecht igt,  das Gut sofort  auf  Kosten und Gefahr des Auftraggebers auszuladen 

und zu verwahren. Die Geltendmachung weiterer Pfand- oder Sicherungsrechte bleibt uns vorbehalten. 

Der Auftraggeber hat  uns jeden Schaden und den entgangenen Gewinn zu ersetzen.   
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13.   VERTRAGSRÜCKTRITT ETC.   

 

13.1.  Wird uns ein Auftrag wieder entzogen,  oder treten wir  aus welche Gründen auch immer, die der 

Sphäre des Auftraggebers,  des Empfängers oder der neutralen Sphäre zuzuordnen sind,  oder aufgrund 

einer Gefährdung unserer Forderungen vom Vertrag zurück, oder wird der Vertrag aus derartigen 

Gründen aufgelöst ,  oder stel len wir  aus derart igen Gründen unsere Leistungen ein oder schieben sie 

auf  etc.,  haben wir  Anspruch auf  das vereinbarte Leistungsentgelt  und steht  uns darüber hinaus 

Schadenersatz,  Ersatz unserer sämtl ichen Aufwendungen sowie der unserer Erfül lungsgehi l fen, sowie 

Ersatz  unseres entgangenen Gewinnes zu,  wahlweise können wir  stattdessen auch eine angemessene 

Provision fordern.   

 

13.2.  Ersatz  für Gewinnentgang gebührt  uns in al len Fä l len ohne Nachweis des tatsächl ichen Betrages 

zumindest in Höhe des Hälftebetrages der vereinbarten Bruttovertragssumme.  

 

13.3.  Eine Gefährdung unserer Forderungen ist insbesondere dann anzunehmen, wenn der Auftraggeber 

geforderte Sicherheiten nicht  bestel lt ,  uns gegenüber in Zahlungsverzug,  gleich welcher Höhe,  ist,  

gegen diesen Exekution geführt  wird,  ein Antrag auf  Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestel lt  

wurde, oder für  uns Zweifel an seiner Zahlungsfähigkeit  und/oder Kreditwürdigkeit  bestehen.   

 

 

14.  VERPACKUNG, BEZEICHNUNG DES GUTES  

 

14.1.  Für Schäden des Gutes und Verluste aufgrund fehlender oder mangelhafter Verpackung sind wir 

von jeder Haftung befreit .  Der Absender hat uns verschuldensunabhängig und betraglich unbegrenzt 

sämtl iche Schäden,  insbesondere an Gütern, Fahrzeugen, Betr iebsmitteln etc . durch fehlende 

Verpackung,  Verpackungsmängel  und Verschmutzung durch das Gut und al le  Kosten zu ersetzen. 

 

14.2.  Die transportsichere Verpackung des Gutes obl iegt ausschl ießl ich dem Absender.  Dies gi l t  auch 

für die Bezeichnung und Nummerierung der Güter.  Insbesondere für  die Beförderung in Sammelgut  und 

bei  mehrmaligem Umschlag des Gutes hat dessen Verpackung bekannten besonderen Anforderungen zu 

entsprechen.  

 

14.3.  Unter „Verpackung“ ist n icht nur die Tätigkeit  der eigent lichen Verpackung des Gutes zu 

verstehen, sondern auch die Sicherung von Gütern in und auf  Lademitteln.  

 

14.4.  Nachstehende Mindestanforderungen werden an eine beförderungssichere Verpackung gestel lt:  

s ie  hat so zu erfo lgen,  dass das Gut gegen die normalen, bei e inem ordnungsgemäßen Transport 

übl icherweise zu erwartenden äußeren Einwirkungen,  geschützt  ist.  Hiezu gehören nicht nur plötz l iche 

Bremsstöße,  Auswirkungen der Fl iehkraft  beim Durchfahren von Kurven oder bei  plötz l ichen 

Ausweichmanövern,  sondern auch Senkrechtschwingungen a ls  Auswirkungen schlechter 

Straßenverhältnisse,  Schütteln,  Stoßen,  Scheuern, Reiben und Drücken des Guts.  Diesen 

Mindestanforderungen hat die Verpackung ausnahmslos zu entsprechen. Der Auftraggeber leistet  uns 

für  diese Anforderungen Gewähr. 

 

14.5.  Der Absender hat unter seiner al le inigen Verantwortung und Haftung zu entscheiden, ob ein Gut, 

welches uns durch ihn zur Beförderung,  Einlagerung etc .  übergeben wird, einer Verpackung bedarf,  

gegebenenfal ls,  welche Verpackung für dieses zu wählen ist ,  um dieses sicher befördern/einlagern etc .  
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zu können. Wird uns ein Gut zur Beförderung/Lagerung etc.  übergeben,  haben wir die a l l fä l l ige 

Notwendigkeit  einer Verpackung oder die Transportsicherheit einer Verpackung nicht zu überprüfen. 

Uns treffen weder Warn-  noch Hinweispf l ichten bezügl ich Verpackungsnotwendigkeiten oder  

Verpackungsmängel.  Wird uns verpacktes Gut zur Beförderung/Lagerung etc . übergeben,  dürfen wir 

davon ausgehen, dass dieses entsprechend der Art  der Beförderung sicher verpackt ist.  Bei Beförderung 

in Sammelgut s ind die Anforderung an die Verpackung des Gutes erfahrungsgemäß höhere.  Wird uns 

unverpacktes Gut zur Beförderung/Lagerung etc .  übergeben,  dürfen wir  davon ausgehen,  dass dieses 

durch uns unverpackt  befördert/eingelagert etc .  werden darf.   

 

14.6.  Zur Untersuchung,  Erhaltung oder Besserung des Gutes und seiner Verpackung ohne schrift l iche 

Vereinbarung mit dem Auftraggeber s ind wir  nicht verpf l ichtet.  Auch müssen wir unverpackt zur 

Beförderung übergeben Güter nicht  verpacken.   

 

14.7.  Wir s ind nicht verpfl ichtet,  eine Beförderung/Einlagerung etc.  aus dem Grund abzulehnen, wei l  

das Gut nicht  oder nach unserer Einschätzung nicht s icher verpackt  ist.  Wir dürfen auf  die besonderen 

Kenntnisse des Absenders bezügl ich der Verpackung des Gutes vertrauen.   

 

14.8.  Werden uns Güter übergeben,  welche sich auf  Paletten oder sonst igen Lademitteln bef inden,  s ind 

diese durch den Absender darauf  so  zu s ichern (durch Ummantelung mit  Fo l ien,  Fix ierung mit Bändern 

etc .)  dass s ie verlässlich auch dann, wenn sie nicht formschlüssig verladen/gelagert  etc . werden, weder 

verrutschen noch kippen (etwa durch zu hohen Schwerpunkt) können. Wir s ind nicht verpf l ichtet dies 

zu überprüfen.  Diese Verpackung und Sicherung hat  auch die Mindestanforderungen gemäß 14.4.  zu 

erfül len. 

 

14.9.  Bei der Beförderung von verderbl ichen Waren und bei  temperaturgeführtem Gut hat der Absender 

insbesondere bei  Beförderung in nicht  gekühlten Fahrzeugen dafür zu sorgen,  dass durch eine 

besondere Kühlung,  Iso l ierung,  Ausstattung etc.  der Verpackung eine  durchgehende,  ununterbrochene 

und ausreichende Kühlung des Inhaltes der Verpackungseinheiten ab deren Übernahme durch uns bis  

zur Abl ieferung an den Empfänger,  und auch noch darüber hinaus, gewährleistet  ist .  

 

 

15.  VERLADUNG / STAUUNG / SICHERUNG DES GUTES ETC.   

 

15.1.  Die Zusammenstel lung der Sendung (en)  und die Verladung der Güter ist  ausschl ießl ich Sache des 

Absenders und erfo lgt  unter dessen a l leiniger Verantwortung. Er  ist  demnach unter anderem al leine 

dafür verantwort l ich,  dass die r icht igen Güter zusammengestel lt  und vol lständig verladen werden.  Der 

Absender hat dies,  sowie insbesondere die Richt igkeit der Angaben im Frachtbrief über die Anzahl der 

Frachtstücke und über ihre Zeichen und Nummern und den Zustand des Gutes,  nach dem Verladen 

entsprechend zu überprüfen.  Wir s ind ausnahmslos nicht verpf l ichtet , bei Übernahme des Gutes die 

Richtigkeit der Angaben im Frachtbrief über die Anzahl  der Frachtstücke und über ihre Zeichen und 

Nummern sowie den Zustand des Gutes und dessen Verpackung zu überprüfen. Al l fäl l ige Fehl-  oder 

Minderverladungen sind durch den Absender noch während des Verladevorganges zu berichtigen. Hat 

der Absender im Frachtbrief  keinen begründeten schriftl ichen Vorbehalt  zu einer Fehl-  oder 

Minderverladung gemacht,  haftet er für  a l le  Kosten,  Schäden und entgangenen Gewinn im 

Zusammenhang mit  derartigen oder sonst igen Verladefehlern.     

 

15.2.  Für Schäden des Gutes und Verluste aufgrund mangelhafter Behandlung, Verladung, Stauung, 

Sicherung und Ent ladung sind wir  von jeder Haftung befreit .  Der Absender hat  uns 
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verschuldensunabhängig und betragl ich unbegrenzt sämtl iche Kosten und Schäden,  insbesondere  an 

Gütern,  Fahrzeugen,  Betriebsmitteln etc .  aus den mit  diesen Tät igkeiten verbundenen besonderen 

Gefahren zu ersetzen. 

 

15.3.  Der Absender hat  die für  die Verladung erforderl ichen Betr iebsmittel  und Arbeitskräfte 

vorzuhalten und rechtzeit ig zur Verfügung zu stellen.  Er  hat  die Verladung ohne Verzug vorzunehmen 

und diese schnel lstens abzuschl ießen. Zu Verzögerungen und den Rechts-  und Haftungsfo lgen  s iehe 

unten zu 17.   

 

15.4.  Die Verpf l ichtung Verladung,  Stauung und Sicherung des Gutes tr i f ft  den Absender,  es sei  denn, 

mit  diesem wäre im Einzelfal l  schrift l ich vereinbart,  dass diese Tät igkeiten durch uns zu erfo lgen haben.  

Unsere Fahrer bzw.  Frachtführer s ind von uns nicht  bevol lmächtigt,  Ladevorgänge bestimmend 

durchzuführen, insbesondere die tatsächl iche Art  und Weise der Verladung und der Befest igung des 

Gutes zu best immen und Weisungen an das Verladepersonal zu erteilen.  Lässt dies der Absender 

dennoch zu,  so  wird unsere Fahrer bzw.  Frachtführer für  den Absender a ls  dessen Erfül lungsgehi l fe 

tät ig und haften wir  dafür nicht.  

 

15.5.  Wir  s ind zur Überprüfung der  Verladung, Stauung,  Sicherung etc.  n icht verpf l ichtet .  Uns treffen 

diesbezügl ich weder Warn-  noch Hinweispf l ichten.  Wir  s ind nicht verpfl ichtet,  e ine 

Beförderung/Einlagerung etc .  aus dem Grund abzulehnen,  wei l  das Gut nach unserer E inschätzung nicht 

s icher verladen,  gestaut  etc .  ist.  Wir  dürfen auf  die besonderen Kenntnisse des Absenders bezügl ich 

der Verladung,  Stauung und Sicherung des Gutes vertrauen. 

 

15.6.  Den Absender treffen zudem die Verpfl ichtungen des s icheren Stauens,  der Sicherung des Gutes, 

sowie zur Vornahme sämtl ichen Tät igkeiten, welche für die beförderungs- und betr iebssichere 

Beförderung des Gutes erforderl ich s ind. Aus diesen Tätigkeiten und Verr ichtungen tr if ft  uns 

ausnahmslos keine Haftung, und zwar auch dann nicht,  wenn diese Tätigkeiten und Verr ichtungen durch 

den Absender augenscheinlich mangelhaft ausgeführt wurden.   

 

15.7.  Der Verlust  oder die Beschädigung des Gutes ist  auf  das Verladen durch den Absender,  für  das 

wir nicht  haften, auch dann zurückzuführen, wenn der Schaden nicht beim Verladen selbst,  sondern 

nach Übernahme des Gutes als  Fo lge mangelhafter Verladung oder Stauung während der Fahrt eintr itt.  

 

15.8.  Der Absender haftet uns dafür,  dass beim Verladen das höchstzulässige Ladegewicht  des 

Fahrzeuges nicht überschritten wird. Erforderl ichenfal ls  dürfen,  wenn die Gefahr einer Überladung 

besteht,  n icht al le  Güter verladen werden. Wir  s ind nicht verpf l ichtet ,  die Gewichtsangaben im 

Frachtbrief  oder in sonstigen Urkunden zu überprüfen,  uns treffen auch weder Warn-  noch 

Hinweispf l ichten. Kann,  wegen der Gefahr einer Überladung,  nur ein Tei l  der Güter verladen werden, 

ist  uns dennoch die gesamte vereinbarte Fracht zu vergüten. Im Falle  einer Überladung hat uns der 

Absender al le Schäden und jeden dadurch entstehenden Nachtei l  zu ersetzen.  Stel len wir eine 

Überladung fest,  oder ist e ine Überladung aufgrund der Umstände wahrscheinl ich oder durch das 

verladene Gut die Betr iebssicherheit des Fahrzeuges nicht  mehr gewährleistet,  s ind wir berecht igt das 

Gut unverzügl ich auf Gefahr und Kosten des Absenders auszuladen. Dieser hat uns a l le Kosten und jeden 

Schaden zu ersetzen.   

 

 

16.   ENTLADUNG DES GUTES 

 



 

Seite - 13 von 22 
 

16.1.  Die Verpf l ichtung zur Entladung des Gutes tr i fft  ausnahmslos den Empfänger.  

 

16.2.  Der Absender hat uns verschuldensunabhängig und betragl ich unbegrenzt  sämtl iche Schäden an 

Gütern,  Fahrzeugen, Betr iebsmitteln etc.  aus den mit  dem Entladen verbundenen besonderen Gefahren 

zu ersetzen. 

 

16.3.  Absender und Empfänger haben die für  die Verladung erforderl ichen Betr iebsmittel und 

Arbeitskräfte vorzuhalten und rechtzeit ig zur Verfügung zu stel len.  Der Empfänger hat die Ent ladung 

ohne Verzug vorzunehmen und diese schnel lstens abzuschl ießen.  Für die Einhaltung dieser 

Verpf lichtungen haften uns gegenüber so l idarisch der Absender und der Empfänger.  Zu Verzögerungen 

und den Rechts-  und Haftungsfo lgen  s iehe unten zu 17.   

 

 

17.   VERZÖGERUNGEN - STEHZEITEN -   AUSLADEN ETC.  

 

17.1.  Aus Verzögerungen aus welchem Grund auch immer,  vor oder anlässlich der Beladung,  nach der 

Übernahme des Gutes,  b is  zur Abl ieferung,  oder danach,  ist  uns unabhängig von einem eigenen 

Verschulden oder einem Verschulden des Absenders,  der Empfängers oder Dritter und unabhängig von 

einem uns entstandenen Schaden, für die gesamte Dauer der Verzögerungen eine angemessene 

Vergütung für Stehzeiten zu leisten. S ind aufgrund von Hindernissen oder Verzögerungen oder 

sonst igen Gründen vor, anlässl ich der Beförderung oder Abl ieferung des Gutes Weisungen einzuholen 

und/oder erwachsen uns daraus zusätz l iche Kosten oder Schäden, hat  uns diese der Auftraggeber/ 

Verfügungsberecht igte in vo l ler  Höhe zu vergüten. Darüber hinaus ist  uns jeder Schaden und 

entgangene Gewinn aus Verzögerungen,  Hindernissen,  Weisungen, oder sonst igen 

(kostenverursachenden)  Ursachen etc.  zu ersetzen.  Unser Anspruch entfäl lt  ledigl ich dann,  wenn wir 

diese Verzögerungen verschuldet haben, für  leicht fahrlässiges Verhalten haben wir jedoch nicht 

einzutreten.   

 

17.2.  Verzögerungen anlässl ich der Be- und Ent ladung sind dann anzunehmen,  wenn die angemessene 

Ladezeit,  die nach Anzeige der Lade-  bzw.  Ent ladebereitschaft  durch den Frachtführer unter 

Berücksichtigung al ler Umstände des E inzelfal les von einem ordentl ichen Absender/Verlader bzw. 

Empfänger im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftszeiten benötigt  wird,  um das Gut beförderungssicher 

und nach Anweisungen des Frachtführers betr iebssicher zu verladen bzw.  zu entladen,  überschritten 

wird,  sowie wenn Be-  oder Ent ladetermine unabhängig von der Dauer der Verzögerung nicht 

eingehalten werden. Die angemessen Be- und Entladezeit  beträgt  unter Berücksichtigung sämtl icher 

Umstände jeweils  max imal  zwei  Stunden.  Jede Verzögerung ist  getrennt zu behandeln.     

 

17.3 .  Wurde eine f ixe Be-  oder Ent ladezeit  vereinbart,  so  le istet der Auftraggeber Gewähr,  dass unser 

Fahrzeug,  wenn es termingerecht zur Be- oder Entladung gestel lt  wird, terminvereinbarungsgemäß be- 

oder ent laden wird. Kommt es aus diesem Zusammenhang zu Verzögerungen,  s ind uns diese 

entsprechend zu vergüten (17.1.) .    

 

17.4.  Angemessen ist die Vergütung für Stehzeiten dann,  wenn sie dem entspricht,  was redl iche 

Parteien, die das Ris iko des Wartens vertragl ich regeln würden, übl icherweise untereinander vereinbart 

hätten. Das Stehzeitenentgelt  ist  e in zusätz l iches Entgelt ,  welches uns neben der Fracht gebührt, dieser 

Anspruch ist unabhängig von einem entstandenen Schaden zu vergüten. 
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17.5.  Stehzeiten sind für 24 Stunden/Tag und in gleicher Weise für  Werktage,  Samstage,  Sonn- und 

Feiertage zu vergüten. Mit  der Fracht  werden nur unsere vereinbarten und voraussehbaren Leistungen 

abgegolten,  darüber hinaus keine weiteren Leistungen. Verzögerungen und Stehzeitenentgelte s ind in 

unseren Frachten nicht  einkalkul iert .  Standgeldfreie Zeiten sind grundsätz lich nicht  vereinbart .  

 

17.6.  Bei Verzögerungen vor oder anlässl ich des Beladens des Gutes s ind wir unabhängig von der Dauer 

der Verzögerung berecht igt vom Vertrag ohne Setzung einer Nachfr ist  zurückzutreten.  Aus Anlass von 

Ent ladeverzögerungen unabhängig von deren Dauer dürfen wir  das Gut sogleich ausladen (17.7.) .   

 

17.7.  Aufgrund von behebbaren oder unbehebbaren Beförderungs-  und Abl ieferungshindernissen (auch 

vor vo l lständiger Übernahme des Gutes)  und auch von Transporterschwernissen sind wir  berechtigt,  

unabhängig von einem etwaigen Verschulden und der Dauer der Verzögerung ohne vorherige Einholung 

einer Weisung oder Stel lungnahme des Auftraggebers/Verfügungsberecht igten das Gut auf dessen 

Kosten und Gefahr sofort auszuladen und damit  die Beförderung zu beenden. Wir  haben das Gut sodann 

auf  Gefahr und Kosten des Auftraggebers/Verfügungsberechtigten zu verwahren.  Für die Verwahrung 

und die Auswahl  des Verwahrers tr if f t uns keine Haftung.   

 

17.8.  Wir  können,  wenn die Sachlage oder der Zustand des Gutes dies rechtfert igt ,  aus wicht igen 

Gründen,  oder wenn die Kosten der Verwahrung des Gutes in  keinem Verhältnis zum Wert des Gutes 

stehen,  das Gut ohne Weisungen des Verfügungsberechtigten einzuholen derart ige auch im Wege der 

Selbsthi l fe öffentl ich oder freihändig verkaufen (Notverkauf).   Der freihändige Verkauf  und die 

Verwertung erfo lgen auf Kosten des Absenders/ Verfügungsberecht igten. Wir  sind von jeder Haftung 

und jedem Ersatz aus einem solcherart  durchgeführten Verkauf  befreit.  Vom Verwertungserlös s ind die 

auf  dem Gut lastenden Kosten abzudecken.  

 

17.9.  Lehnt der Empfänger die Annahme einer ihm zugestel lten Sendung ab, so  steht uns für die 

Rückbeförderung ein angemessenes Entgelt,  zumindest  in Höhe der Fracht für die Hinbeförderung,  zu.  

Entstehen uns durch verzögerte Annahme Kosten, s ind diese vom Auftraggeber zu tragen. Im Fal le  der 

Annahmeverweigerung durch den Empfänger s ind wir  berecht igt,  das Gut auszuladen und entsprechend 

17.7.  f f   zu verfahren.   

 

17.10.  In den Fäl len des Vertragsrücktr ittes oder des Ausladens des Gutes behalten wir  den Anspruch 

auf die insgesamt vereinbarte Fracht und sind uns sämtl iche Kosten und Aufwendungen,  sowie der uns 

entstandene Schaden und entgangene Gewinn zu ersetzen. 

 

17.11.  Für sämtl iche Verpf l ichtungen und Verbindl ichkeiten etc .  aufgrund dieses Punktes 17.  haftet uns 

der Absender,  für  die Verpf l ichtungen und Verbindl ichkeiten etc.  des Empfängers mit  diesem zusammen 

zur ungeteilten Hand.  

 

 

18.   ABLIEFERUNG  

 

18.1.  Die Abl ieferung des Gutes darf  mit  schuld-  und haftungsbefreiender Wirkung an jede zum Geschäft 

oder Haushalt  des Empfängers gehörige,  in den Räumen des Empfängers anwesende erwachsene Person 

erfolgen.  Damit  ist der Abl ieferungsvorgang und der Gefahrübergang auf  den Empfänger vo l lzogen. 
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18.2.  Das Gut kann dem Berecht igten mit  dessen erklärten oder angenommenen E inverständnis,  auch 

durch Abstellen auf einem best immten Platz in seinem Verfügungsbereich,  auch im Freien,  zugestel lt  

werden,  womit  der Abl iefervorgang und der Gefahrübergang auf  den Empfänger vo l lzogen ist. 

 

18.3.  Mangels anderer Vereinbarung stel len wir das Gut dem Empfänger in  oder auf  dem 

Beförderungsmittel  (z.  B.  Lkw, Wechselbrücke u.dgl .)  vor oder,  fal ls  mögl ich,  auf  dessen Grundstück 

zur Annahme bereit.   

 

18.4.  Der Empfänger kann gegen Übernahme der Kosten und Gefahr verlangen,  dass Güter in Höfe,  auf 

Rampen, in Räume, Regale und dgl . abgetragen werden. Dies gi lt  nicht für Güter mit einem Gewicht ab 

50 kg das Stück oder für solche, die wegen ihres Umfanges von einer Person nicht befördert werden 

können.  

 

 

19.  LAGERUNG 

 

19.1.  Die Lagerung erfo lgt  nach unserer Wahl in unseren eigenen oder fremden (privaten oder 

öffent l ichen) Lagerräumen. Lagern wir in einem fremden Lager ein,  so haben wir den Lagerort und den 

Namen des fremden Lagerhalters dem Einlagerer schrift l ich bekanntzugeben oder,  fa l ls  ein Lagerschein 

ausgestel lt  ist,  auf  diesem zu vermerken. Diese Best immung gi lt  n icht,  wenn es s ich um eine Lagerung 

im Ausland oder um eine mit  dem Transport zusammenhängende Lagerung handelt .   

 

19.2.  Übertragen wir die E inlagerung des Gutes einem Lagerhalter,  so haften wir  nur für  dessen 

sorgfä lt ige Auswahl,  für die E inlagerung selbst und Schäden am Gut haften wir  nicht.  Der Auftraggeber 

hat uns sämtl iche Kosten der Einlagerung zu ersetzen und uns hinsichtl ich sämtlicher Ansprüche des 

Lagerhalters freizuhalten.   

 

19.3.  Haben wir  das Gut in einem fremden Lager eingelagert,  so  sind für  das Verhältnis  zwischen uns 

und unserem Auftraggeber die gleichen Bedingungen maßgebend, die im Verhältnis  zwischen uns und 

dem fremden Lagerhalter gelten. Der Lagerhalter hat auf  Wunsch diese Bedingungen dem Auftraggeber 

zu übersenden.  Die Bedingungen des fremden Lagerhalters s ind insoweit für das Verhältnis zwischen 

dem Auftraggeber und uns nicht  maßgebend, als  sie  ein Pfandrecht enthalten,  das über das im § 50 

AÖSp festgelegte Pfandrecht hinausgeht.   

 

19.4.  E ine Verpf l ichtung zur Sicherung oder Bewachung von Lagerräumen besteht nur insoweit,  a ls es 

s ich um unsere eigenen Lagerräume handelt und die Sicherung und Bewachung unter Berücksicht igung 

al ler  Umstände geboten und ortsübl ich ist .  Wir  genügen unserer Bewachungspf l icht,  wenn wir  bei der 

Anstel lung oder Annahme von Bewachung die nöt ige Sorgfa lt angewendet haben. 

 

19.5.  Dem Einlagerer steht es frei,  die Lagerräume zu besichtigen oder besicht igen zu lassen.  Einwände 

oder Beanstandungen gegen die Unterbringung des Gutes oder gegen die Wahl des Lagerraumes muss 

er  unverzügl ich vorbringen.  Macht er von dem Besicht igungsrecht  keinen Gebrauch,  so  begibt er  s ich 

al ler  E inwände gegen die Art und Weise der Unterbringung,  soweit die Wahl des Lagerraumes und die 

Unterbringung unter Wahrung der Sorgfalt  e ines ordentl ichen Lagerhalters erfo lgt s ind.   

 

19.5.1. Das Betreten des Lagers ist  dem Einlagerer nur in Begleitung eines unserer beauftragten 

Angestel lten erlaubt.   
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19.5.2. Das Betreten darf nur während der bei uns eingeführten Geschäftsstunden verlangt  werden,  

und auch dann nur,  wenn ein Arbeiten bei Tagesl icht  mögl ich ist .   

 

19.6.  Nimmt der Einlagerer irgendwelche Handlungen mit dem Gut vor (z . B.  Probeentnahmen),  so hat 

er  uns danach das Gut in demselben Zustand,  in  welchem es s ich vor diesen Handlungen befunden hat,  

zu übergeben und erforderl ichenfal ls Anzahl,  Gewicht und Beschaffenheit des Gutes gemeinsam mit  

uns festzustel len. Andernfal ls  ist  unsere Haftung des für  später festgestel lte Schäden und Fehlmengen 

ausgeschlossen.  

 

19.6.1. Wir  behalten uns das Recht vor,  die Handlungen,  die der E inlagerer mit dem Lagergut 

vorzunehmen wünscht,  durch unsere Angestel lten ausführen zu lassen.  

 

19.7.  Der E inlagerer haftet verschuldensunabhängig für  al le  Schäden,  die er,  seine Angestel lten oder 

Beauftragten oder ihm zurechenbare Dritte beim Betreten des Lagers oder beim Betreten oder Befahren 

des Lagergrundstückes uns, anderen E inlagerern oder dem Hauseigentümer zufügen.  Als Beauftragter 

des E inlagerers gelten auch Dritte, die auf seine Veranlassung das Lager oder das Lagergrundstück 

aufsuchen.   

 

19.8.  Wir  dürfen, wenn schriftl ich nichts anderes vereinbart ist,  den Lagervertrag jederzeit  mit 

einmonatiger Fr ist  durch eingeschriebenen Brief an die letzte uns vom Einlagerer bekanntgegebene 

Adresse kündigen.   

 

19.8.1. Eine Kündigung ohne Kündigungsfr ist ist insbesondere zulässig,  wenn das Gut andere Güter 

gefährdet.   

 

19.8.2. Entstehen uns Zweifel ,  ob unsere  Ansprüche durch den Wert des Gutes s ichergestel lt  s ind,  so 

s ind wir  berecht igt,  dem Einlagerer eine angemessene Fr ist zu setzen,  in der dieser entweder für 

Sicherstel lung unserer Ansprüche oder für  anderweitige Unterbringung des Lagergutes Sorge tragen 

kann. Kommt der E inlagerer diesem Verlangen nicht  nach,  so s ind wir zur Kündigung ohne 

Kündigungsfr ist  berecht igt.   

 

19.9.  Sobald das Gut ordnungsgemäß eingelagert ist ,  wird auf Verlangen hierüber entweder ein 

Lagerempfangsschein oder ein Namenslagerschein ausgestel lt .  Im Zweifel  gil t  die von uns ertei lte 

Bescheinigung nur als Lagerempfangsschein.   

 

19.9.1. Der Lagerempfangsschein ist  ledigl ich eine Bescheinigung des Lagerhalters über den Empfang 

des Gutes.  Wir s ind  nicht  verpf l ichtet , das Gut nur dem Vorzeiger des Scheines herauszugeben.  

 

19.9.2. Wir  s ind berecht igt,  aber nicht verpf l ichtet ,  d ie Legit imation des Vorzeigers des 

Empfangsscheines zu prüfen;  wir s ind ohne weiteres berechtigt,  gegen Aushändigung des Scheines das 

Gut an den Vorzeiger herauszugeben.  

 

19.9.3. Eine Abtretung oder Verpfändung der Rechte des E inlagerers aus dem Lagervertrag ist  uns 

gegenüber erst  wirksam, wenn sie uns schrift l ich vom Einlagerer mitgetei lt  worden ist.  In so lchen Fäl len 

ist  uns gegenüber nur derjenige,  dem die Rechte abgetreten oder verpfändet worden sind,  zur 

Verfügung über das Lagergut  berechtigt .  
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19.9.4. I st ein "Namenslagerschein" ausgestel lt ,  so s ind wir verpf l ichtet , das eingelagerte Gut nur gegen 

Aushändigung des Namenslagerscheines,  insbesondere nicht  ledigl ich gegen einen L ieferschein, 

Ausl ieferungsschein oder dergleichen,  und im Fal le der Abtretung nur an denjenigen Inhaber des 

Lagerscheines herauszugeben,  der durch eine zusammenhängende Kette von auf  dem Lagerschein 

stehenden Abtretungserklärungen legit imiert  ist.   

 

19.9.5.  Wir  sind zur Prüfung  

a.  der Echtheit der Unterschriften der Abtretungserklärungen,   

b.  der Echtheit  der Unterschriften auf  L ieferscheinen u.  dgl .,   

c .  der Befugnis der Unterzeichner zu a.  und b.   

nicht verpf l ichtet,  es sei  denn,  dass mit  dem Auftraggeber etwas anderes vereinbart worden oder der 

Mangel  der Echtheit oder Befugnis offensicht lich erkennbar ist .   

 

19.10.  Die Abtretung oder Verpfändung der Rechte des E inlagerers aus dem Lagervertrag ist  uns  

gegenüber nur dann wirksam,  wenn sie auf  dem Lagerschein schrift l ich erklärt  und im Fal le  der 

Verpfändung außerdem uns schrift l ich  mitgetei lt  worden ist .   

 

19.11.  Wir  können demnach vorstehenden Best immungen legit imierten Rechtsnachfolger des 

E inlagerers nur so lche E inwendungen entgegensetzen, die die Gültigkeit  der Ausstel lung des Scheines 

betreffen oder s ich aus dem Schein ergeben oder dem Lagerhalter  unmittelbar gegen den 

Rechtsnachfolger zustehen.  Unser gesetz l iches Pfand- oder Zurückbehaltungsrecht  wird durch diese 

Bestimmung nicht berührt.   

 

19.12.  Die Best immungen dieses Punktes 19.  gelten auch bei  nur vorübergehender Aufbewahrung von 

Gütern,  z.B. zwecks Versendung,  oder anlässl ich von Vor- ,  Zwischen- und Nachlagerungen im 

Zusammenhang mit  Beförderungen,  soweit  nicht  unter diesem Punkt etwas anderes best immt ist.   

 

 

20.   AUFLÖSUNG VON VERTRAGSVERHÄLTNISSEN 

 

20.1.  Wir s ind berecht igt,  Vertragsverhältnisse aus wicht igem Grund mit sofortiger Wirkung schrift l ich 

(auch per E-Mail)  an die letzte uns bekanntgegebene Adresse des Auftraggebers zur Auf lösung zu 

bringen.  

 

20.2.  E in wicht iger Grund,  welcher uns zur sofortigen Auf lösung des Vertragsverhältnisses berecht igt,  

ist  insbesondere dann gegeben, wenn sich die Vertrags-  (Geschäfts-)  grundlagen zu unseren Ungunsten 

geändert  haben oder weggefa l len sind und der Vertragspartner zu einer angemessenen Anpassung nicht 

bereit  ist,  oder wenn die Grundlagen der Zusammenarbeit  wesentlich gestört s ind,  oder wenn al lgemein 

Zahlungsdifferenzen bestehen,  oder wenn der Auftraggeber mit Zahlungen,  gleich welcher Höhe,  uns 

gegenüber in Verzug ist,  oder wenn ein Rechtsstreit  zwischen uns und dem Auftraggeber anhängig 

gemacht wurde.  

 

20.3.  Ab unserer Auf lösungserklärung sind wir  berecht igt ,  unsere Leistungen mit  sofort iger Wirkung 

einzustel len und unsere Forderungen sogleich fäll ig  zu stel len.   

 

20.4.  Unser Vertragspartner hat uns verschuldensunabhängig unseren Schaden und den entgangenen 

Gewinn aus der vorzeit igen Vertragsauf lösung zu ersetzen.   
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21.   LADEMITTEL 

 

21.1.  Wir s ind ausnahmslos nicht  verpf l ichtet,  selbst   Lademittel  bereitzuhalten oder diese zu tauschen. 

Setzen wir  selbst Lademittel  ein,  s ind uns diese in  selber Anzahl und Güte umgehend zu ersetzen. Im 

Zweifel  s ind uns Lademittel  bester Güte ( im Neuzustand)  zu ersetzen. Wir  können wahlweise 

Naturalersatz  oder Geldersatz fordern. 

 

21.2.  E in Tausch- und Rückführungsris iko übernehmen wir  ausnahmslos nur dann,  wenn dafür ein 

individualvertragl ich vereinbartes Entgelt gewährt wird.    

 

21.3.  Zu einer Rückführung von Lademitteln s ind wir nicht verpf l ichtet.  Nicht getauschte oder  von uns 

geschuldete Lademittel s ind bei uns an unserer Niederlassung abzuholen, wir  haben diese nur zur 

Abholung bereit zu halten.  Wird eine Rückführung von Lademitteln gewünscht,  s ind uns sämtl iche damit 

verbundenen Kosten zu ersetzen.  

 

 

22.   PFAND- UND ZURÜCKBEHALTUNGSRECHT  

 

22.1.  Wir haben wegen al ler  fäl l igen und nicht fäl l igen Ansprüche, die uns aus unseren Tät igkeiten und 

Verr ichtungen gegen den Auftraggeber oder Zahlungspf l icht igen zustehen sowie aus jedem 

erdenkl ichen sonst igen Rechtsgrund ein Pfandrecht  und ein Zurückbehaltungsrecht  an den in unserer 

Verfügungsgewalt  befindl ichen Gütern oder sonst igen Werten. 

 

22.2.  Die Ausübung des Pfand- und Zurückbehaltungsrechtes ist uns auch gestattet,  wenn die 

Zurückbehaltung des Gutes einer bei  Übergabe ertei lten Anweisung oder einer übernommenen 

Verpf lichtung widerstreitet.   

 

22.3.  Von diesem Pfandrecht  s ind auch Güter oder sonst ige Werte umfasst,  welche nicht  im Eigentum 

unseres Auftraggebers oder Zahlungspf l icht igen stehen,  wenn wir  bei  Begründung des Pfandrechtes auf 

Grund der Umstände bezügl ich des Eigentums gutgläubig s ind.  

 

22.4.  Wir  dürfen ein Pfand- oder Zurückbehaltungsrecht  wegen solcher Forderungen,  die mit dem Gut 

nicht im Zusammenhang stehen,  jederzeit uneingeschränkt ausüben.   

 

22.5.  Bei e inem Auftrag, das Gut zur Verfügung eines Dritten zu halten oder einem Dritten 

herauszugeben,  dürfen wir ein Pfand- oder Zurückbehaltungsrecht  wegen Forderungen gegen einen 

Dritten, die mit  dem Gut nicht  im Zusammenhang stehen,  jederzeit uneingeschränkt ausüben.  

 

22.6.  Etwa weitergehende gesetz l iche Pfand- und Zurückbehaltungsrechte werden durch die 

vorstehenden Bestimmungen nicht berührt.   

 

22.7.  Wird von uns der zwangsweise Verkauf  des Gutes angedroht,  werden wir  dem Schuldner zur 

Ordnung der Angelegenheit eine Fr ist  von einer Woche einräumen.  Danach sind wir  zum Verkauf 

berecht igt und nicht verpf l ichtet  den Schuldner von dem Verkaufstermin zu verständigen.  Der Verkauf 

darf  freihändig durch uns erfolgen.  Die Kosten des Verkaufes gehen zu Lasten des Schuldners. 
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22.8.  Für den Pfand- oder Selbsthi l feverkauf  können wir  in al len Fäl len eine Verkaufsprovision vom 

Bruttoerlös in Höhe der ortsübl ichen Sätze berechnen.  

 

 

23.   ABTRETUNGSVERBOT 

 

E ine Abtretung der Rechte des Auftraggebers an einen Dritten sowie die Geltendmachung von 

Ansprüchen gegen uns namens oder für Rechnung eines Dritten ist ausgeschlossen. Wurden 

Forderungen gegen uns trotz  dieses generel len Abtretungsverbotes an Dritte abgetreten,  dann hat  uns 

der Auftraggeber von den Forderungen dessen, welcher diese gegen uns geltend macht, freizustel len 

und uns al le Schäden und Aufwendungen im Zusammenhang mit dieser unzulässigen 

Forderungsgeltendmachung zu ersetzen.    

 

 

24.   AUFRECHNUNGSVERBOT  

 

Gegenüber unseren Ansprüchen ist e ine Aufrechnung oder Zurückbehaltung mit  Gegenforderungen 

ausnahmslos unzulässig.   

 

 

25.   VERSICHERUNGEN 

 

25.1.  Haben wir  aufgrund ausdrückl ichen oder vermuteten Auftrages die Speditionsversicherung (SVS 

/  RVS /  LVS) gedeckt, oder eine andere Versicherung, so s ind wir von jeder durch diese Versicherung 

gedeckten Schaden frei.  

 

25.2. Auch bei Nichteindeckung der Spedit ionsversicherung bei ausdrückl ichem oder vermutetem 

Auftrag können wir  uns dem Auftraggeber gegenüber vol l  inhalt l ich auf die AÖSp berufen. 

 

25.3.  Wir  haben eine Verkehrshaftungsversicherung (CMR-Versicherung)  in ausreichender Höhe 

eingedeckt. Weitere Versicherungen werden nur über ausdrückl ichen schrift l ichen Auftrag und Ersatz 

sämtl icher Kosten abgeschlossen. 

 

 

26.   VERJÄHRUNG VON ANSPRÜCHEN 

 

Ansprüche uns gegenüber,  gleichviel  aus welchem Rechtsgrund und unabhängig vom Grad des 

Verschuldens,  verjähren in sechs Monaten,  sofern nicht zwingende Bestimmungen andere 

Verjährungsfr isten vorsehen.  Die Verjährung beginnt mit  der Kenntnis des Berecht igten von dem 

Anspruch,  spätestens mit der Abl ieferung des Gutes.   

 

 

27.   ERHÖHUNG DER HAFTUNGSHÖCHSTBETRÄGE  

 

E ine über die Haftungshöchstbeträge hinaus gehende Vereinbarung eines höheren Wertes des Gutes 

mit  uns oder ein besonderes Lieferungsinteresse bedürfen zu deren Wirksamkeit der schrift l ichen 

Vereinbarung mit uns,  der Eintragung im Frachtbrief,  sowie der Vereinbarung und Leistung eines 
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Zuschlages.  Ohne diese Voraussetzungen haften wir weder für  einen höheren Wert  noch für ein 

besonderes L ieferungsinteresse.   

 

 

 

28.   FRACHTÜBERWEISUNG AUF DEN EMPFÄNGER 

 

Die Mittei lung unseres Auftraggebers, der Auftrag sei für  Rechnung eines Dritten auszuführen,  berührt 

die Verpf lichtungen des Auftraggebers uns gegenüber nicht,  dieser bleibt  uns weiterhin 

zahlungspfl ichtig.  Wir s ind nicht verpf l ichtet,  unsere Ansprüche gegenüber dem Dritten, an welchen 

die Fracht  überwiesen wurde,  geltend zu machen. 

 

29.   ZAHLUNGSPFLICHT DES EMPFÄNGERS  

 

29.1.  Die Annahme des Gutes verpf lichtet den Empfänger zur sofortigen Zahlung der auf  dem Gute 

ruhenden Kosten einschl ießl ich von Nachnahmen.  Erfo lgt  die Zahlung nicht,  so ist  das Fahr-  oder 

Begleitpersonal berecht igt,  das Gut wieder an sich zu nehmen.  

 

29.2.  Unterbleibt  bei  der Abl ieferung aus Versehen oder aus sonstigen Gründen die Bezahlung der 

Kosten einschließlich von Nachnahmen,  so ist  der Empfänger,  wenn er trotz  Aufforderung den Betrag 

nicht zahlt,  zur sofortigen bedingungslosen Rückgabe des Gutes an uns oder im Unvermögensfal le  zum 

Schadenersatz  an uns verpf l ichtet .  Die Geltendmachung eines Gegenanspruches oder eines 

Zurückbehaltungsrechtes sowie Verfügungen über das Gut s ind unzulässig.   

 

 

30.   ÜBERSCHREITUNG VON LIEFERFRISTEN  

 

Terminsvorgaben ohne deren schrift l iche Bestätigung durch uns s ind für uns unverbindl ich. Wir  sind als 

sorgfä lt iger Spediteur bzw. Frachtführer aber bemüht,  vorgegebene Fr isten einzuhalten. Sol lte uns eine 

Haftung treffen,  so haben wir aus L ieferfr istüberschreitungen eine Entschädigung grundsätz l ich nur bei 

Nachweis eines Schadens und bis  zur Höhe der Fracht zu leisten. 

 

 

31.   ADRESSE UND BENACHRICHTIGUNGEN  

 

31.1.  Der Auftraggeber hat  uns seine Adresse und etwaige Adressenänderung unverzügl ich anzuzeigen; 

andernfal ls ist  die letzte uns bekanntgegebene Adresse maßgebend und können unter dieser 

Zustel lungen an den Absender rechtswirksam erfo lgen. 

 

31.2.  Wir brauchen ohne besonderen schrift l ichen Auftrag Benachrichtigungen nicht  eingeschrieben 

und Urkunden al ler Art nicht  versichert  zu versenden. Aus einem Verlust  so lcher Sendungen haften wir 

nicht.   

 

31.3.  Wir s ind nicht verpf l ichtet , d ie Echtheit der Unterschriften auf irgendwelchen das Gut betreffende 

Mittei lungen oder sonst igen Schriftstücken oder die Befugnis der Unterzeichner zu prüfen,  es sei  denn,  

dass mit  dem Auftraggeber schriftl ich etwas anderes vereinbart oder der Mangel der Echtheit  oder der 

Befugnis offensicht l ich erkennbar ist .   
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31.4.  Wir  s ind berechtigt ,  aber nicht verpf l ichtet,  eine von ihm versandte Benachricht igung (Aviso)  a ls 

hinreichenden Ausweis zu betrachten,  wir s ind berecht igt ,  aber nicht  verpf l ichtet,  die Berecht igung des 

Vorzeigers zu prüfen. 

 

 

 

32.   FREISTELLUNG VON FORDERUNGEN DRITTER  

 

32.1.  Von Forderungen oder Nachforderungen für Frachten,  Havarieeinschüsse oder Beiträge,  Zöl le, 

Steuern und sonst ige Abgaben,  die an uns,  insbesondere als Verfügungsberecht igten oder a ls  Besitzer 

fremden Gutes gestel lt  werden,  hat  uns der Auftraggeber über Aufforderung sofort zu befreien.  

Andernfa l ls s ind wir berecht igt,  die zu unserer Sicherung oder Befreiung geeignet  erscheinenden 

Maßnahmen zu treffen,  nötigenfal ls,  sofern die Sachlage es rechtfertigt,  auch durch Vernichtung oder 

Verkauf  des Gutes.  

 

32.2.  Der Auftraggeber hat uns in geschäftsübl icher Weise rechtzeit ig auf al le öffent l ich-recht l ichen, 

z .  B.  zol lrecht l ichen, Verpf l ichtungen aufmerksam zu machen, die mit dem Besitz des Gutes verbunden 

sind. Für al le  Fo lgen der Unterlassung haftet uns der Auftraggeber. 

 

32.3.  Unser Auftraggeber hat  uns von Ansprüchen Dritter,  für  welche wir  nicht  haften,  über jederzeit ige 

Aufforderung umgehend freizustel len.   
 
 

33.   VERZOLLUNG ETC.   

 

33.1.  Der Auftrag zur Versendung nach einem Bestimmungsort im Ausland schließt den Auftrag zur 

Verzol lung ein,  wenn ohne sie die Beförderung bis zum Best immungsort  nicht  ausführbar ist .   

 

33.2.  Für die Verzollung können wir  neben den tatsächl ich auf laufenden Kosten eine besondere 

Provision in Rechnung stellen.   

 

33.3.  Der Auftrag, unter Zol lverschluss eingehende Sendungen zuzustel len oder frei Haus zu l iefern, 

schl ießt  unsere Ermächtigung ein,  verpf l ichtet  uns aber nicht,  nach unserem Ermessen die 

erforderl ichen Zol l förmlichkeiten zu erledigen und die zo l lamtl ich festgesetzten Zol lbeträge 

auszulegen.  

 

33.4.  Ertei lt  der Auftraggeber uns Anweisungen für die zo l lamtl iche Abfertigung,  so sind diese genau 

zu beachten. Fa l ls  die zo llamtl iche Abfertigung nach den ertei lten Weisungen nicht mögl ich ist,  hat  der 

Spediteur den Auftraggeber unverzügl ich zu unterr ichten.  

 

33.5.  Der Auftrag,  ankommende Güter in Empfang zu nehmen, ermächtigt uns ,  verpf l ichtet uns aber 

nicht,  auf  dem Gut ruhende Frachten, Wertnachnahmen, Zöl le und Spesen auszulegen.  

 

33.6.  In a l len diesen Fäl len sind wir berecht igt,  für auszulegende Zöl le,  Steuern und sonstige Abgaben 

etc.  von unserem Auftraggeber Vorauskasse in bar oder entsprechende Sicherheiten zu verlangen und 

bis  zu deren Leistung unsere Tätigkeiten und Verr ichtungen zurückzustel len, sowie im Verzugsfall  

Verzugszinsen zu verrechnen oder vom Vertrag zurückzutreten. 
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34.   FREMDWÄHRUNGEN  

 

34.1.  Wir  s ind berechtigt ,  von ausländischen Empfängern oder Auftraggebern nach unserer  Wahl 

Zahlung in ihrer Landeswährung oder in österreichischer Währung zu verlangen,  unter Beachtung der 

bestehenden Devisenvorschriften.  

 

34.2.  Werden wir fremde Währung schuldig oder haben wir  fremde Währung ausgelegt ,  so   s ind wir 

berecht igt,  nach unserer Wahl entweder Zahlung in der fremden oder in  der österreichischen Währung 

zu verlangen. Verlangen wir  Zahlung in österreichische Währung,  so  erfolgt die Umrechnung zum 

Warenkurs des Tages der Auftragsertei lung,  es sei  denn,  dass der Umrechnungskurs,  a ls  wir die fremde 

Währung schuldig wurden oder in fremder Währung bezahlt  haben,  tatsächl ich höher war.    

 

 

35.   SCHRIFTFORMERFORDERNIS 

 

Abänderungen oder Ergänzungen von Vereinbarungen mit uns bedürfen ausnahmslos der Schrift form. 

Dies gi l t  auch für eine Vereinbarung,  mit welcher von dem Schriftformerfordernis abgegangen werden 

so l l .   

 

 

36.   GESCHÄFTSSPRACHE DEUTSCH 

 

Unsere Geschäfts-,  Verhandlungs-  und Vertragssprache ist  Deutsch. Unklarheiten und 

Verständnisprobleme bei Verwendung einer Fremdsprache gehen al le ine zu Lasten dessen, der s ich uns 

gegenüber der Fremdsprache bedient. Bei Abfassung von Verträgen in einer Fremdsprache und in 

Deutsch, oder bei  Abgabe von Erklärungen durch uns in  einer Fremdsprache und in Deutsch,  ist  stets 

die deutschsprachige Fassung die authentische.  

 

 

37.   GERICHTSSTAND UND ERFÜLLUNGSORT, GELTENDES RECHT 

 

37.1.  Für sämtl iche Rechtsstreit igkeiten ist ausschl ießlicher Gerichtsstand Innsbruck, unter Ausschluss 

jegl icher weiterer Gerichtsstände. 

 

37.2.  Für sämtliche Verpf l ichtungen uns gegenüber ist  ausschl ießl icher Erfül lungsort  Innsbruck. 

 

37.3.  Für sämtl iche Rechtsbez iehungen mit uns gi l t  ausschl ießl ich österreichisches Recht  unter 

Ausschluss des UN Kaufmannsrechtes sowie sämtlicher Verweisungsnormen.  

 

 

 
 


